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Kleine Anfrage  
 
des Abgeordneten  Dr. Bernd Buchholz (FDP) 
 
und 
 
Antwort 
 
der Landesregierung - Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wechsel von Polizeibeamtinnen und -beamten in andere Bundesländer bzw. 
zum Bund 

 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellers: 

Der Wechsel von Polizeibeamtinnen und -beamten in andere Bundesländer bzw. 

zum Bund unterliegt engen Voraussetzungen: So muss entweder ein passender 

Tauschpartner zur Verfügung stehen, ein sozialer Härtefall vorliegen oder zwischen 

Entlassung beim alten und Ernennung beim neuen Dienstherr eine Sperrfrist von 

mindestens einem Jahr eingehalten werden. Diese hohen Anforderungen können im 

Einzelfall zu einer Versagung des Wechselwunsches führen, auch wenn diese in 

nachvollziehbaren bzw. sogar persönlich zwingenden Gründen liegt. Insofern ist eine 

Abfrage des Sachstandes hinsichtlich der Thematik in Schleswig-Holstein angezeigt. 
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Vorbemerkung zur Antwort / allgemeine Ausgangslage: 

 
In den zurückliegenden fünf Jahren haben 94 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte der 

Landespolizei Schleswig-Holstein einen Antrag auf Wechsel in ein anderes Bundesland oder 

zum Bund gestellt.  

Fast alle Antragstellerinnen und Antragsteller haben eine Tauschpartnerin bzw. einen Tausch-

partner benennen können oder ihnen konnte eine Tauschpartnerin oder ein Tauschpartner 

zugeordnet werden. Zum Teil erfolgte die Zuordnung einer Tauschpartnerin oder eines 

Tauschpartners auch über zeitverzögerte Ausgleiche oder über so genannte Ringtausche. 

In keinem Fall kam es zu einer Versagung des Wechselwunsches aufgrund des Fehlens eines 

Tauschpartners. Dies liegt darin begründet, dass es viel mehr Tauschgesuche von Polizeivoll-

zugsbeamtinnen und –beamten aus anderen Landespolizeien und dem Bund in Richtung der 

Landespolizei Schleswig-Holstein gibt, als andersherum.  

Tauschpartnerfreie Wechsel aufgrund z.B. sozialer Härten kommen somit kaum vor.  

 

 

1. Wie viele Anträge auf Dienstherrenwechsel von Dienstkräften des Polizeivoll-

zugsdienstes in ein anderes Bundesland bzw. zum Bund (sowohl zu Polizei-

behörden als auch zu anderen Dienstherren außerhalb der Polizei) sind in den 

letzten fünf Jahren eingegangen? Bitte nach dem Jahr der Antragstellung, der 

„Ziel“-Behörde, dem Statusamt der wechselwilligen Dienstkraft, dem Sta-

tusamt des ggf. vorhandenen Tauschpartners und dem Stand bzw. Ausgang 

des jeweiligen Versetzungsverfahrens, z.B. Versetzung erfolgt, Versetzung 

abgelehnt oder Antrag ruhend gestellt aufschlüsseln. 

 

 Antwort: 
 

Die Antwort zu dieser Frage ist der gesondert angefügten Tabelle „Tabellari-

sche Übersicht der Länderwechsel“ zu entnehmen. Es wird bereits an dieser 

Stelle darauf hingewiesen, dass sich die Anträge aus 2024 teilweise noch in der 

Bearbeitung / Prüfung befinden.  
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2. In wie vielen der in Frage 1 erfragten Fällen erfolgte die Versetzung ohne 

Tauschpartner auf Grund eines sozialen Härtefalls oder obwohl kein sozialer 

Härtefall vorlag? Bitte wie bei Frage 1 aufschlüsseln. 

 
 Antwort: 
 

In keinem der in Frage 1 erfragten Fälle erfolgte die Versetzung ohne Tausch-

partner aufgrund eines sozialen Härtefalles oder obwohl kein sozialer Härtefall 

vorlag. 

 

  

3. Falls Versetzungen ohne Tauschpartner und ohne Vorliegen eines sozialen 

Härtefalls erfolgt sind: Wie wurden diese jeweils begründet?  

 
 Antwort: 
 

Entfällt – siehe Antwort zu Frage 2. 
 

 

4. In wie vielen der in Frage 1 erfragten Fällen erfolgte die Versetzung einer 

Dienstkraft, welche sich erfolgreich auf eine extern ausgeschriebene Stelle bei 

einem anderen Dienstherrn beworben hatte? Bitte wie in Frage 1 aufschlüsseln. 

 
 
Antwort:  

 
Die Antwort ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Jahr Fall Herkunft Ziel Ursprünglicher Dienstgrad 
2020 1 SH Stadt Esslingen Polizeioberkommissar / A10 
2021 0 (entfällt) (entfällt) (entfällt) 

2022 
1 SH Bundesbehörde Kriminalkommissar / A9 
2 SH Bundesbehörde Polizeihauptkommissar / A11 

2023 1 SH Bundeswehr Kriminalhauptkommissar / A11 
2024 0 (entfällt) (entfällt) (entfällt) 
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5. In wie vielen der in Frage 1 erfragten Fällen war die Versetzung mit der unmit-

telbaren Änderung des Statusamts verbunden? Bitte wie in Frage 1 aufschlüs-

seln. 

 
Antwort: 
 

Soweit nachvollziehbar, war in keinem dieser Fälle die Versetzung mit einer 

unmittelbaren Änderung des Statusamtes verbunden. 

 
 

6. Wie viele Dienstkräfte des Polizeivollzugsdienstes anderer Behörden wurden in 

den vergangenen fünf Jahren erneut ernannt, nachdem sie die „Jahres-Sperr-

frist“ nach Entlassung bei ihrem ehemaligen Dienstherrn abgewartet hatten? 

Bitte nach dem Jahr der Ernennung, dem ehemaligen Dienstherrn, dem zuletzt 

innegehabten Statusamt und dem Statusamt der erneuten Ernennung auf-

schlüsseln. 

  
 Antwort:  

 
 Die Antwort ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahr Fall Herkunft Ursprünglicher Dienstgrad Ernennung nach Übernahme SH 

2020 

1 NRW Kriminalkommissar / A9 Kriminalkommissar / A9 
2 BE Polizeimeister / A7 Polizeiobermeister / A8 
3 HB Polizeikommissar / A9 Polizeikommissar / A9 
4 NI Polizeikommissar / A9 Polizeikommissar / A9 

2021 
1 BE Polizeiobermeister / A8 Polizeiobermeister / A8 
2 BPol Polizeiobermeister / A8 Polizeiobermeister / A8 
3 BPol Polizeiobermeister / A8 Polizeiobermeister / A8 

2022 

1 BE Polizeiobermeister / A8 Polizeiobermeister / A8 
2 BPol Polizeioberkommissar / A10 Polizeioberkommissar / A10 
3 HB Polizeioberkommissar / A10 Polizeioberkommissar / A10 
4 BE Polizeikommissar / A9 Polizeikommissar / A9 
5 BE Polizeihauptkommissar / A11 Polizeihauptkommissar / A11 
6 BPol Polizeimeister / A7 Polizeiobermeister / A8 

2023 
1 BE Polizeioberkommissar / A10 Polizeioberkommissar / A10 
2 HB Polizeikommissar / A9 Polizeikommissar / A9 
3 HB Polizeioberkommissar / A10 Polizeioberkommissar / A10 

2024 
1 BE Polizeimeister / A7 Polizeiobermeister / A8 
2 BE Polizeioberkommissar / A10 Polizeioberkommissar / A10 
3 HE Kriminaloberkommissar / A10 Kriminaloberkommissar / A10 
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7. Wie viele sich in Ausbildung befindlichen Dienstkräfte des Polizeivollzugs-

dienstes haben sich in den letzten fünf Jahren noch während ihrer Ausbildung 

für den Wechsel zu einer anderen Landes- bzw. Bundespolizeibehörde ent-

schieden? Bitte nach Jahr, der erlangten Laufbahnbefähigung und dem emp-

fangenden Dienstherrn aufschlüsseln. 

 

Antwort: 
 

Die Antwort auf die Frage 7 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 

 

 

8. Wie viele Dienstkräfte des Polizeivollzugsdienstes wurden ohne Zustimmung 

des bisherigen Dienstherrn durch Ernennung in ein neues Beamtenverhältnis 

übernommen („Raubernennung“)? Bitte nach Jahr der Ernennung, dem bishe-

rigen Dienstherrn der beabsichtigten „Ziel“-Behörde und dem zuletzt innege-

habten Statusamt der entlassenen Dienstkraft aufschlüsseln. 

 

 Antwort: 
 

Es wurden keine Dienstkräfte des Polizeivollzugsdienstes ohne Zustimmung 

des bisherigen Dienstherrn durch Ernennung in ein neues Beamtenverhältnis  

 übernommen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jahr Fall Erläuterung 
2020 0  
2021 0  
2022 0  
2023 0  
2024 1 1 PVB (Polizeiobermeisteranwärter) nach Hamburg aktuell im Prüfverfahren 
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9. Wie viele Dienstkräfte des Polizeivollzugsdienstes sind auf eigenen Antrag 

aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden, nachdem eine Versetzung zu ei-

nem Dienstherrn außerhalb der Polizei abgelehnt wurde? Bitte nach Jahr der 

Entlassung, der beabsichtigten „Ziel“-Behörde und dem zuletzt innegehabten 

Statusamt der entlassenen Dienstkraft aufschlüsseln. 

  

Antwort: 
 

Die Antwort auf die Frage 9 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Jahr Ziel Dienstgrad (SH) 
2023 Bundesbehörde in Bayern (ZITIS) Kriminalkommissar / A9 
2024 Bundesbehörde in Bayern (ZITIS) Kriminalhauptkommissar / A11 



Tabellarische Übersicht der Länderwechsel 

 

Hinweis: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Bezeichnung der „Antragsteller“ / „Tauschpartner“ bzw. des jeweiligen Statusamtes 

ausschließlich die männliche Form gewählt. Eine Aussage über die geschlechterbezogenen Anteile an den vorliegenden Anträgen ist damit 

entsprechend nicht verbunden. 

 

Jahr Antragsteller SH Tausch1 Grund2 Dienstgrad Tauschpartner Ziel 

2020 Kriminalhauptkommissar / A11 ja  Polizeimeister / A7 BPol 

2020 Kriminaloberkommissar / A10 ja  Polizeikommissar / A9 NI 

2020 Kriminaloberkommissar / A10 ja  Polizeikommissar / A9 NI 

2020 Polizeioberkommissar / A10 ja  Polizeikommissar / A9 NI 

2020 Polizeioberkommissar / A10 ja  Polizeioberkommissar / A10 NRW 

2020 Polizeioberkommissar / A10 ja  Polizeiobermeister / A8 MV 

2020 Polizeioberkommissar / A10 ja  Kriminaloberkommissar / A10 BB 

2020 Polizeioberkommissar / A10 nein extern  Stadt Esslingen 

2020 Kriminalkommissar / A9 ja  Polizeihauptkommissar / A11 RP 

2020 Kriminalkommissar / A9 ja  Polizeikommissar / A9 NRW 

2020 Kriminalkommissar / A9 ja  Polizeimeister / A7 HH 

2020 Polizeikommissar / A9 ja  Polizeikommissar / A9 MV 

2020 Polizeikommissar / A9 ja  Polizeikommissar / A9 NI 

2020 Polizeikommissar / A9 ja  Polizeiobermeister / A8 HH 

2020 Polizeihauptmeister / A9 ja  Polizeihauptmeister / A9 BY 

2020 Polizeihauptmeister / A9 ja  Polizeiobermeister / A8 HH 

2020 Polizeiobermeister / A8 ja  Polizeihauptmeister / A9 HH 

2020 Polizeiobermeister / A8 ja  Polizeimeister / A7 BPol 

2020 Polizeiobermeister / A8 ja  Polizeiobermeister / A8 HH 

2020 Polizeiobermeister / A8 ja  Polizeiobermeister / A8 HH 

2020 Polizeiobermeister / A8 ja  Polizeiobermeister / A8 BPol 

2020 Polizeiobermeister / A8 ja  Polizeiobermeister / A8 BaWü 

    2020 Gesamt: 22 

2021 Polizeihauptkommissar / A11 ja 
 

Polizeihauptkommissar / A11 MV 

2021 Kriminaloberkommissar / A10 ja 
 

Polizeikommissar / A9 NI 

2021 Kriminalkommissar / A9 ja 
 

Kriminalkommissar / A9 NI 

2021 Kriminalkommissar / A9 ja 
 

Kriminaloberkommissar / A10 BB 

2021 Kriminalkommissar / A9 ja 
 

Polizeimeister / A7 SN 

2021 Kriminalkommissar / A9 ja 
 

Polizeioberkommissar / A10 NRW 

2021 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Polizeimeister / A7 BPol 

2021 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Kriminaloberkommissar / A10 NRW 

2021 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Polizeiobermeister / A8 MV 

2021 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeihauptmeister / A9 BaWü 

2021 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Polizeikommissar / A9 NI 

2021 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeihauptmeister / A9 HH 

2021 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeikommissar / A9 MV 

2021 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeioberkommissar / A10 HH 

2021 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeiobermeister / A8 HH 

2021 Polizeimeister / A7 3  ja 
 

Polizeiobermeister / A8 MV 

    2021 Gesamt: 16 



Jahr Antragsteller SH Tausch1 Grund2 Dienstgrad Tauschpartner Ziel 
    

  

2022 Kriminalhauptkommissar / A11 ja 
 

Polizeikommissar / A9 MV 

2022 Kriminalhauptkommissar / A11 ja 
 

Polizeikommissar / A9 NI 

2022 Polizeihauptkommissar / A11 entfällt 
 

Polizeihauptkommissar / A11 Bundesbehörde4 

2022 Kriminaloberkommissar / A10 ja 
 

Polizeioberkommissar / A10 MV 

2022 Kriminalkommissar / A9 ja 
 

Kriminalhauptkommissar / A11 MV 

2022 Kriminalkommissar / A9 entfällt 
 

Kriminalkommissar / A9 Bundesbehörde4 

2022 Kriminalkommissar / A9 ja 
 

Kriminalkommissar / A9 BB 

2022 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Polizeiobermeister / A8 HH 

2022 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Polizeikommissar / A9 BPol 

2022 Polizeihauptmeister / A9 ja 
 

Polizeikommissar / A9 NRW 

2022 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Kriminalkommissar / A9 MV 

2022 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeikommissar / A9 MV 

2022 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeioberkommissar / A10 MV 

2022 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeiobermeister / A8 BE 

    2022 Gesamt: 14 

2023 Kriminalhauptkommissar / A11 entfällt 
 

Kriminalhauptkommissar / A11 Bundeswehr 

2023 Kriminalhauptkommissar / A11 ja 
 

Polizeioberkommissar / A10 NRW 

2023 Kriminaloberkommissar / A10 ja in Prüfung Kriminalhauptkommissar / A11 TH 

2023 Polizeioberkommissar / A10 ja 
 

Polizeihauptmeister / A9 BPol 

2023 Polizeioberkommissar / A10 ja 
 

Polizeimeister / A7 BPol 

2023 Kriminalkommissar / A9 ja 
 

Polizeikommissar / A9 MV 

2023 Kriminalkommissar / A9 ja 
 

Polizeioberkommissar / A10 MV 

2023 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Kriminalkommissar / A9 NI 

2023 Polizeihauptmeister / A9 ja   Polizeimeister / A7 SN 

2023 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeihauptkommissar / A11 NRW 

2023 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeimeister / A7 MV 

2023 Polizeiobermeister / A8 ja 
 

Polizeiobermeister / A8 HH 

    
2023 Gesamt: 12 

2024 Kriminalhauptkommissar / A11 ja 
 

Kriminaloberkommissar / A10 HH 

2024 Kriminalhauptkommissar / A11 ja in Prüfung Polizeihauptkommissar / A11 BaWü 

2024 Kriminalkommissar / A9 offen ruht Kriminalkommissar / A9 HH 

2024 Kriminalkommissar / A9 ja in Prüfung Polizeihauptkommissar / A11 NRW 

2024 Kriminalkommissar / A9 ja in Prüfung Polizeikommissar / A9 NRW 

2024 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Polizeihauptkommissar / A11 HH 

2024 Polizeikommissar / A9 offen ruht Polizeikommissar / A9 NRW 

2024 Polizeikommissar / A9 ja in Prüfung Polizeikommissar / A9 NI 

2024 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Polizeimeister / A7 HH 

2024 Polizeikommissar / A9 ja in Prüfung Polizeikommissar / A9 NI 

2024 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Polizeioberkommissar / A10 BaWü 

2024 Polizeikommissar / A9 ja in Prüfung Polizeikommissar / A9 HH 

2024 Polizeikommissar / A9 ja 
 

Polizeiobermeister / A8 HH 

2024 Polizeihauptmeister / A9 ja 
 

Polizeihauptmeister / A9 ST 

2024 Polizeihauptmeister / A9 ja 
 

Polizeikommissar / A9 MV 

2024 Polizeihauptmeister / A9 ja in Prüfung Polizeikommissar / A9 HB 

2024 Polizeihauptmeister / A9 ja 
 

Polizeimeister / A7 MV 



Jahr Antragsteller SH Tausch1 Grund2 Dienstgrad Tauschpartner Ziel 

2024 Polizeihauptmeister / A9 ja 
 

Polizeioberkommissar / A10 NRW 

2024 Polizeihauptmeister / A9 ja  
 

Erster Kriminalhauptkommissar / A13 BY 

2024 Polizeiobermeister / A8 ja in Prüfung Polizeimeister / A7 HH 

2024 Polizeiobermeister / A8 ja in Prüfung Polizeioberkommissar / A10 HH 

2024 Polizeiobermeister / A8 ja in Prüfung Polizeiobermeister / A8 HH 

2024 Polizeiobermeister / A8 ja in Prüfung Polizeiobermeister / A8 HH 

2024 Polizeiobermeister / A8 ja in Prüfung Polizeiobermeister / A8 HH 

2024 Polizeiobermeister / A8 ja in Prüfung Polizeikommissar / A9 HH 

2024 Polizeiobermeister / A8 ja in Prüfung Polizeikommissar / A9 NI 

2024 Polizeiobermeisteranwärter ja in Prüfung Polizeioberkommissar / A10 BaWü 

    
2024 Gesamt: 27 

n.a.5 Kriminalkommissar / A9 ja  
Kriminalkommissar / A9 MV 

n.a.5 
Polizeihauptkommissar / A11 ja  

Polizeikommissar / A9 MV 
n.a.5 

Polizeiobermeister / A8 ja  Polizeimeister / A7 MV 

    
n.a. Gesamt: 3 

      
      
    

Summe 2020 - 2024 94 

 

 

 

Legende / Fußnoten: 

 

1: Bei Vorhandensein einer Tauschpartnerin bzw. eines Tauschpartners konnte in der Vergangenheit 

 in der Regel allen Anträgen auf Länderwechsel entsprochen werden. Soweit in den tabellarisch 

 ausgewiesenen Fällen ein Tauschpartner bejaht wurde und keine weiteren Ergänzungen pp. (in der 

 Spalte „Grund“) vermerkt sind, werden diese Fälle als „abgeschlossen“ geführt. 

2: In der Spalte „Grund“ werden gegebenenfalls noch offen Sachstände vermerkt. 

3: Der Grund für die Anführung eines „Polizeimeisters / A7“ (als Antragsteller SH) kann nicht abschließend 

 nachvollzogen werden. Da das Einstiegsamt in der LG 1.2 in SH seit vielen Jahr das Statusamt A8 ist 

 (Amtsbezeichnung: Polizeiobermeisterin / Polizeiobermeister), wird angenommen, dass es sich um 

 einen Übertragungsfehler handelt, welcher kurzfristig nicht ausgeräumt werden kann. 

4:  Die Versetzung wurde seitens des Landes SH abgelehnt, da der Antragsteller erst vor Kurzem eine 

 umfangreiche Fachausbildung bei der Polizei SH abgeschlossen hatte. Es folgte eine Kündigung (des 

 Antragstellers) zum Ablauf 31.10.22. 

5: In als „n.a.“ gekennzeichneten Fällen ist eine konkrete Jahreszuordnung umständehalber nicht 

 möglich. Als wahrscheinlicher Grund kommt eine durch besondere Bedingungen geprägte lange 

 Verfahrensdauer in Betracht (Antragstellung in einem Jahr / Realisierung in einem Folgejahr). 
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